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Verlängerung des Liebhaberei-Prognosezeitraums 
 
Die bisherigen Betrachtungszeiträume bei Lieb-
haberei wurden sowohl für kleine als auch für 
große Vermietung um jeweils 5 Jahre verlängert. 

Werden Tätigkeiten ohne Gewinnerzielungsabsicht 
ausgeübt, werden diese im Steuerrecht als Liebha-
berei bezeichnet. Gewinne aus der Liebhaberei sind 
nicht steuerpflichtig, umgekehrt dürfen Verluste aus 
Liebhaberei (z.B. durch hohe Abschreibungen) je-
doch weder mit anderen Einkünften ausgeglichen 
noch in Folgejahren vorgetragen werden. Bestehen 
Zweifel, ob eine Einkunftsquelle zukünftig einen 
Einkünfteüberschuss abwerfen wird, muss eine 
Prognoserechnung erstellt werden. Die LiebhVO 
hilft, verlustbringende von ertragsreichen Tätigkeiten 
klar abzugrenzen. 

Große und kleine Vermietung 

In der Liebhabereiverordnung wird zwischen „gro-
ßer“ und „kleiner“ Vermietung unterschieden. Die 
Bewirtschaftung von Eigenheimen, Eigentumswoh-
nungen und Mietwohngrundstücken mit qualifizier-
ten Nutzungsrechten ist als kleine Vermietung zu 
qualifizieren. Darunter fällt beispielsweise die Ver-
mietung von Einfamilienhäusern, Eigentumswoh-
nungen sowie einzelnen Apartments. Wird hingegen 
eine hier genannte Immobilie nicht für Wohnzwecke 
vermietet oder wird eine größere Anzahl von Eigen-
tumswohnungen vermietet, stellt dies in der Regel 
eine große Vermietung dar. 

Änderungen der LiebhVO 

Gemäß der LiebhVO liegt Liebhaberei dann vor, 
wenn die Tätigkeit in einem absehbaren Zeitraum 
keinen Gesamtgewinn bzw. Gesamtüberschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten erwarten 
lässt. 

Bei kleiner Vermietung gilt als absehbarer Zeitraum: 

• 25 Jahre (bisher: 20 Jahre) ab Beginn der 
entgeltlichen Überlassung 

• höchstens 28 Jahre (bisher: 23 Jahre) ab 
dem erstmaligen Anfallen von Auswendun-
gen. 

Bei großer Vermietung gilt hingegen als absehbarer 
Zeitraum: 

• 30 Jahre (bisher: 25 Jahre) ab Beginn der 
entgeltlichen Überlassung 

• Höchstens 33 Jahre (bisher: 28 Jahre) ab 
dem erstmaligen Anfallen von Aufwendun-
gen. 

Die Änderungen sind bei entgeltlicher Gebäude-
überlassung anzuwenden, bei denen der absehbare 
Zeitraum nach dem 31.12.2023 beginnt. 
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Ausländische Quellensteuern bei steuerfreien Beteiligungserträgen 
 
Eine Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes 
zeigt erneut, dass durch Doppelbesteuerungs-
abkommen zwar die juristische Doppelbesteue-
rung (selbes Einkommen bei selber Person), 
nicht aber die wirtschaftliche Doppelbesteue-
rung (selbes Einkommen bei anderer Person) 
vermieden wird. 

Ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) regelt, 
welcher von zwei Staaten sein innerstaatliches 
Steuerrecht anwenden darf, also letzten Endes die 
Einkünfte einer Person besteuern darf und welcher 
Staat ganz oder teilweise auf seine Besteuerung 
verzichten muss. Ziel ist eine Einmalbesteuerung 
von Einkünften. Das Bundesfinanzgericht (BFG) 
hatte in einem Fall zu entscheiden, ob eine Anrech-
nung von ausländischen Quellensteuern auf die 
Zwischen- bzw. Körperschaftsteuer einer Privatstif-
tung möglich ist. 

Sachverhalt 

Im gegenständlichen Fall erzielte die Beschwerde-
führerin, eine österreichische Privatstiftung, Einkünf-
te aus ausländischen Beteiligungen. Für diese wur-
den im Einklang mit dem jeweils anwendbaren DBA 
Quellensteuer einbehalten, wobei das DBA zur 
Vermeidung einer doppelten Steuerlast die Anrech-
nungsmethode vorsah. Aufgrund der Anrechnungs-
methode kann eine solche Quellensteuer auf die 
nationale Körperschaftsteuerschuld angerechnet 
werden. Eine Anrechnung ist jedoch nur in Höhe der 
auf die ausländischen Einkünfte entfallenden öster-
reichischen Steuer möglich. 

Im gegenständlichen Fall waren die Beteiligungser-
träge nach österreichischem Recht allerdings steu-

erbefreit. Der Anrechnungshöchstbetrag wurde vom 
Finanzamt daher mit € 0,00 festgesetzt. Die Privat-
stiftung erhob gegen den Bescheid des Finanzamts 
Beschwerde an das BFG und begehrte die Anrech-
nung der Quellensteuer auf die Körperschaftsteuer 
(Zwischensteuer) bzw. die Anrechnung auf eine 
später anfallende Kapitalertragsteuer auf Ebene der 
Begünstigten der Privatstiftung. 

Entscheidung des BFG 

Das BFG bejahte mit Hinweis auf die einschlägige 
VwGH-Rechtsprechung zunächst die theoretische 
Möglichkeit der Anrechnung einer Quellensteuer auf 
die Zwischensteuer einer Privatstiftung. Können 
aber getätigte Zuwendungen von der Zwischen-
steuer abgezogen werden und führt dies zum Entfall 
der Zwischenbesteuerung, sei die Anrechnung von 
ausländischen Quellensteuern laut dem VwGH nicht 
mehr möglich. Dasselbe müsse – so das BFG – bei 
der Erzielung steuerbefreiter Einkünfte gelten. 

Auch das Unionsrecht stehe der Entscheidung nicht 
entgegen, da der Europäische Gerichtshof in ver-
gleichbaren Fällen bereits erkannt hatte, dass kein 
Verstoß gegen Unionsrecht vorliege. Die Frage 
nach einer möglichen Anrechnung auf eine spätere 
Kapitalertragsteuerlast sah das BFG nicht als ent-
scheidungserheblich an. Diese Frage sei nicht im 
Körperschaftsteuerverfahren der Privatstiftung, son-
dern vielmehr im Einkommensteuerverfahren der 
jeweiligen Begünstigten zu klären. Nichtsdestotrotz 
merkte das BFG an, dass eine solche Anrechnung 
(anders als bei der Körperschaftsteuer) gesetzlich 
gar nicht vorgesehen sei. 

 
 

Umsatzsteuerbefreiung bei Photovoltaikanlagen 
 
Das Finanzministerium hat häufig gestellte Fra-
gen zum Thema „Umsatzsteuerbefreiung bei 
Photovoltaikanlagen“ beantwortet. 

In den Veranlagungsjahren 2024 und 2025 sind 
Lieferungen, innergemeinschaftliche Erwerbe, Ein-
fuhren sowie Installationen von Photovoltaikmodu-
len (echt) umsatzsteuerbefreit, soweit diese eine 
Engpassleistung von maximal 35 kWp aufweisen 
und sich auf oder in der Nähe von bestimmten Ge-
bäuden befinden. Zudem darf für die betroffene PV-
Anlage bis zum 31.12.2023 kein Antrag auf Investi-
tionszuschuss nach dem Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz eingebracht worden sein.  

Zeitraum der Regelung 

Die Regelung gilt vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2025. 
Werden PV-Anlagen gekauft, ohne dass diese der 
Verkäufer installiert, kommt es auf den Zeitpunkt an, 
in dem der Käufer die Verfügungsmacht über die 
Photovoltaikmodule erlangt. Hat der Verkäufer die 
Photovoltaikmodule hingegen auch zu installieren, 
ist der Zeitpunkt der Abnahme entscheidend. Der 
Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages oder 
der Zeitpunkt der Rechnungslegung ist nicht von 
Bedeutung. 
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Begünstigte Nebenleistungen 

Unselbständige Nebenleistungen teilen das umsatz-
steuerliche Schicksal der Lieferung des Photovolta-
ikmoduls. Dies ist etwa der Fall, wenn der Verkäufer 
PV-Module inklusive Zubehör und Speicher liefert 
und montiert oder Planungsleistungen erbringt. 

Erweiterung einer bestehenden Anlage 

Der Nullsteuersatz gilt auch, wenn eine PV-Anlage 
durch eine Lieferung von PV-Modulen erweitert 
wird, soweit die Engpassleistung insgesamt nicht 
mehr als 35 kWp beträgt. Das bloße Nachrüsten 
einer bestehenden Anlage mit einem Speicher un-
terliegt hingegen dem Normalsteuersatz. 

Dach- sowie gebäudeintegrierte PV-Anlagen 

Grundsätzlich gilt die Regelung auch in gleicher 
Weise für dachintegrierte und gebäudeintegrierte 
Anlagen. Bei einer dachintegrierten PV-Anlage wird 
diese direkt in die Dachstruktur eingebaut (z.B. So-
lardachziegel) und ersetzt herkömmliche Dachmate-
rialien wie Dachziegel. Bei gebäudeintegrierten 
Anlagen ist die Photovoltaikanlage in der Gebäude-

hülle (Fassade) integriert. Wird im Rahmen einer 
Dachsanierung eine PV-Anlage geliefert, sind nur 
die photovoltaikspezifischen Kosten begünstigt. 
Kosten, die der Dachkonstruktion allgemein zuzu-
ordnen sind, unterliegen nicht dem Nullsteuersatz. 

Reparatur einer PV-Anlage 

Grundsätzlich sind Reparaturdienstleistungen an 
PV-Anlagen nicht begünstigt. Wenn die Reparatur 
jedoch im Austausch eines Photovoltaikmoduls 
besteht, liegt die Lieferung eines Photovoltaikmo-
duls vor, welche dem Nullsteuersatz unterliegt. 

Regelung gilt für Voll- bzw. Überschusseinspei-
ser und für den sogenannten Inselbetrieb 

Der Nullsteuersatz kommt bei allen Nutzungstypen 
(siehe Photovoltaikerlass) zur Anwendung. 

Kein Nullsteuersatz bei Photovoltaikanlagen, 
deren Engpassleistung über 35 kWp liegt 

Photovoltaikanlagen auf oder in der Nähe von Ge-
bäuden sind nur bis zu einer gesamten Engpassleis-
tung von 35 kWp begünstigt. 

 
 

Neuerungen bei Dienstzetteln 
 
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer unver-
züglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses 
mit dem Dienstzettel eine schriftliche Aufzeich-
nung über die wesentlichen Rechte und Pflich-
ten aus dem Arbeitsvertrag aushändigen. 

Das Arbeitsrecht ist weitgehend durch europäische 
Einflüsse harmonisiert, was internationalen Arbeit-
gebern oftmals entgegenkommt, da dadurch 
Rechtsvereinheitlichung in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) geschaffen wird. Der ös-
terreichische Gesetzgeber hat in Umsetzung der 
EU-Richtlinie über transparent und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen in der EU unter anderem das 
Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (AVRAG) 
geändert. 

Dokumentation der vereinbarten Rechte und 
Pflichten 

Gemäß den Bestimmungen des AVRAG trifft den 
Arbeitgeber die Pflicht, dem Arbeitnehmer unver-
züglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine 
schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen 
Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag aus-
zuhändigen. Dies ist der sogenannte Dienstzettel. 
Der Dienstzettel muss gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestinhalte enthalten und stellt eine bloße Do-
kumentation der vereinbarten Rechte und Pflichten 
dar. 

Elektronische Übermittlung möglich 

Eine Neuerung ist, dass der Dienstzettel nach Wahl 
des Arbeitnehmers auch elektronisch übermittelt 
werden kann. Ein Dienstzettel muss auch nicht 
übermittelt werden, wenn ein schriftlicher Arbeitsver-
trag ausgehändigt wird, der alle Mindestangaben 
des Dienstzettels erfasst. Zweck des Dienstzettels 
ist daher auch weiterhin die Information über Rechte 
und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Aus öko-
nomischen sowie Effizienzgründen besteht jedoch 
kein Bedarf an einer doppelten Übermittlung, wenn 
bereits der schriftliche Arbeitsvertrag den Informati-
onszweck erfüllt. 

Neue Angaben am Dienstzettel 

Durch die Umsetzung der Richtlinie gibt es außer-
dem einige Neuerungen von Angaben, welche 
ein Dienstzettel mindestens enthalten muss. 
Davon umfasst sind Hinweise auf das Kündigungs-
verfahren, der Sitz des Unternehmens, eine kurze 
Beschreibung der zu erbringenden Arbeitsleistung, 
gegebenenfalls die Vergütung von Überstunden, die 
Art der Auszahlung des Entgelts, gegebenenfalls 
Angaben zu den Bedingungen für die Änderung von 
Schichtplänen, Name und Anschrift des Trägers der 
Sozialversicherung und gegebenenfalls der An-
spruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellt Fort-
bildung. 
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Die Nichtaushändigung des Dienstzettels ist 
unter Verwaltungsstrafe gestellt. Diese beträgt € 
100.- bis € 436.- bzw. € 500.- bis € 2.000.- im Wie-
derholungsfall oder falls mehr als fünf Arbeitnehmer 
betroffen sind. 

Die Vorschriften der neuen Mindestinhalte gelten für 
Arbeitsverhältnisse, die ab dem 28.3.2024 begrün-
det werden. Bei diesen sind daher die neuen Anga-
ben im Dienstzettel anzuführen. Der Dienstzettel für 
bestehende Verhältnisse muss dabei nicht abgeän-
dert werden. Wurde hingegen noch gar kein Dienst-
zettel ausgestellt, ist dies nachzuholen, da auch in 
diesem Fall die Verwaltungsstrafbestimmung greift. 

Ebenfalls wurde festgelegt, dass Arbeitnehmer be-
rechtigt sind, neben ihrem bisherigen Arbeitsver-

hältnis zusätzlich ein Arbeitsverhältnis zu ande-
ren Arbeitgebern eingehen zu können. Etwaige 
Verbote in Dienstverträgen können daher unwirk-
sam sein. Soweit eine bestimmte Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung Voraussetzung für die Ausübung der 
arbeitsvertraglichen Tätigkeit ist, so müssen die 
Arbeitgeber diese Kosten tragen. 

Hinweis 

Im Zusammenhang mit den Änderungen sollten 
Arbeitgeber beachten, dass Arbeitnehmer bei Gel-
tendmachung der aufgezählten Rechte weder be-
nachteiligt (Benachteiligungsverbot) noch aus die-
sem Grund gekündigt werden dürfen (Motivkündi-
gungsschutz). 

 
 

Umsatzsteuerliche Behandlung von betrieblichen Sachspenden 
 
Insbesondere im Hinblick auf Ausnahmen und 
potenzielle zukünftige Gesetzesänderungen soll-
te eine genaue Differenzierung für Spenden aus 
dem Betriebsvermögenvorgenommen werden, 
um die Umsatzsteuerpflicht beurteilen zu kön-
nen. 

Umsatzsteuerbare Umsätze umfassen Lieferungen 
sowie sonstige Leistungen. Unentgeltliche Entnah-
men durch den Unternehmer sind ebenfalls als Lie-
ferung anzusehen und somit in der Regel als steu-
erbare und steuerpflichtige Umsätze einzustufen. 
Der Unternehmer wird hierbei einem Endverbrau-
cher gleichgestellt.  

Geld- und Sachspenden 

Spenden sind Leistungen, die einer begünstigten 
Organisation bzw. Person zugutekommen, wobei 
dafür keine Gegenleistung verlangt wird. Unter die-
sen Begriff fallen neben Geld- auch Sachspenden. 
Werden diese aus dem Unternehmensbereich getä-
tigt, stellen sie Entnahmen für unentgeltliche Zu-
wendungen dar und unterliegen damit der Ei-
genverbrauchsbesteuerung. Die für die anfallende 
Umsatzsteuer relevante Bemessungsgrundlage 
ergibt sich aus dem Einkaufspreis und den mit dem 
Kauf verbundenen Nebenkosten oder, bei eigener 
Herstellung, aus den Selbstkosten im Zeitpunkt des 
Umsatzes. Im Zusammenhang mit dem Einkaufs-
preis ist daher der Zustand des Gegenstands zu 
beachten, da es nicht um den historischen, sondern 
den aktuellen Einkaufspreis geht. Dies kann z.B. für 
die Entnahme von Lebensmitteln relevant sein. 
Könnten entnommene Lebensmittel aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften nicht mehr verkauft werden, 
ist der Wert im Zeitpunkt der Entnahme und damit 

auch die Bemessungsgrundlage null, wodurch keine 
Umsatzsteuerschuld entstehen würde. 

In der derzeit in Begutachtung befindlichen Fassung 
des Abgabenänderungsgesetzes 2024 ist eine aus-
drückliche Ausnahme der Spenden von bestimm-
ten Lebensmitteln an begünstigte Einrichtungen 
von der Umsatzsteuerpflicht vorgesehen. Die 
endgültige Regelung durch den Gesetzgeber bleibt 
abzuwarten. 

Hilfsgüterlieferungen ins Ausland 

Gemäß Verordnung des Finanzministers können 
entgegen obiger Ausführungen Hilfsgüterlieferun-
gen von Unternehmen im Rahmen von nationa-
len oder internationalen Hilfsprogrammen, die 
grundsätzlich dem Entnahmeeigenverbrauch unter-
liegen würden, in Notstandsfällen als nicht steuerba-
re Umsätze behandelt werden. Hierfür müssen 
sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sein: 

• Der Bestimmungsort der Hilfsgüter muss in 
einem Staat liegen, der in der Verordnung 
ausdrücklich genannt wird (z.B. Ukraine), 
wobei die widmungsgemäße Verbringung in 
den begünstigten Staat nachgewiesen und 
dem Finanzamt vorab schriftlich angezeigt 
werden muss. 

• Darüber hinaus darf dem Abnehmer weder 
Umsatzsteuer angelastet werden noch eine 
Berechtigung des Empfängers auf Vorsteu-
erabzug für die erhaltenen Hilfsgüter beste-
hen. 

• Bei entgeltlichen Lieferungen ist schließlich 
zu beachten, dass die Lieferung an eine 
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Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 
an eine Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse, die gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt 
geleistet wird. 

• Der Steuervorteil muss darüber hinaus den 
Zwecken der Hilfsaktion zugutekommen. 

• Die Lieferung muss nicht direkt ins Ausland 
erfolgen, sondern kann auch an eine inlän-

dische Organisation geleistet werden, die 
ein Hilfsprogramm in einem entsprechenden 
Staat betreut. 

Unter die Befreiung können somit beispielsweise 
Sachspenden an Nachbar in Not, das Rote Kreuz, 
die Caritas usw. fallen. Zur genauen Prüfung im 
Einzelfall empfehlen wir unsere Beratung. 

 
 

Rechtgeschäftsgebühr für Hotelpachtverträge 
 
Das Bundesfinanzgericht hat zwar die Anwen-
dung der Gebührenbefreiung auf Hotelpachtver-
träge bejaht, das Finanzamt hat dagegen aber 
Amtsrevision erhoben. Bei noch nicht verge-
bührten Hotelpachtverträgen sollte daher eine 
Gebührenanzeige in Betracht gezogen werden. 

Im Zusammenhang mit einem Hotelpachtvertrag 
war in einem Verfahren vor dem Bundesfinanzge-
richt (BFG) fraglich, ob die Gebührenbefreiung für 
Wohnungsmietverträge auch auf Bestandsverträge 
zwischen dem Eigentümer der Immobilie und der 
Betreibergesellschaft von Beherbergungsunterneh-
men (Hotelbetrieb) als Bestandnehmerin anwendbar 
ist. 

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Pachtver-
trag über ein zu errichtendes Hotel, welches aus 
einzelnen Apartments bestand, die 86% der Ge-
samtfläche des Gebäudes ausmachten. Das Fi-
nanzamt setzte die Rechtsgeschäftsgebühr mit rund 
€ 400.000.- fest, wogegen die Pächterin Beschwer-
de erhob und im Verfahren vorbrachte, dass der 
Pachtvertrag nicht der Rechtsgeschäftsgebühr un-
terliege, weil die Befreiungsbestimmung für die Mie-
te von Wohnräumen anwendbar sei. Über diese 
Anwendbarkeit hatte in weiterer Folge das BFG zu 
entscheiden. 

Urkunde mit ausreichendem Inlandsbezug 

Bestandverträge unterliegen der Rechtsgeschäfts-
gebühr, wenn über diese Verträge eine Urkunde mit 
ausreichendem Inlandsbezug errichtet wird. Darun-
ter fällt etwa der Abschluss eines schriftlichen Miet-
vertrages in Österreich. Ein schriftliches Ver-
tragsangebot, das ausschließlich mündlich oder 
durch schlüssige Handlung angenommen wird, ist 
hingegen keine Urkunde im gebührenrechtlichen 
Sinn und löst damit keine Gebührenpflicht aus. Ge-
bührenfrei sind hingegen Mietverträge betreffend 
Wohnräume. 

Auslegung des Begriffs „Wohnräume“ 

Das BFG befasste sich daher primär mit der Ausle-
gung des Begriffs „Wohnräume“. Nach den Geset-
zesmaterialien besteht der Zweck der Gebührenbe-
freiung darin, eine Belastung des Tourismus mit 
Gebühren aus Bestandsverträgen zu vermeiden. 
Konsequenterweise müsse die Vermietung von 
Nächtigungsmöglichkeiten in Hotels bzw. Apart-
ments daher als gebührenbefreite Vermietung von 
Wohnräumen zu qualifizieren sein. Der VwGH quali-
fizierte bisher Wohnräume als Gebäude oder Ge-
bäudeteile, die überwiegend Wohnzwecken dienen 
und dazu bestimmt sind, in abgeschlossenen Räu-
men privates Leben, speziell auch Nächtigungen, zu 
ermöglichen. 

Pachtgegenstand des Vertrages als Wohnraum 
qualifiziert 

Laut BFG entsprechen die Apartments im konkreten 
Fall dieser Qualifikation, da in ihnen privates Leben 
stattfinde, wobei es nicht unbedingt auf die Dauer 
ankomme. Aufgrund des großen Anteils an Apart-
ments in dem Hotel wurde der Pachtgegenstand 
des Vertrages als Wohnraum qualifiziert. Der Be-
standvertrag müsse außerdem nicht unmittelbar der 
Befriedigung eines persönlichen Wohnbedürfnisses 
des Bestandnehmers dienen. Vielmehr sei die sach-
liche Bestimmung des Bestandobjektes ausschlag-
gebend. Somit wurde im gegenständlichen Fall vom 
BFG die Gebührenbefreiung für Pachtverträge 
über die Miete von Wohnräumen bejaht. 

Hinweis 

Das BFG hat zwar nach seiner jüngsten Rechtspre-
chung die Anwendung der Gebührenbefreiung auf 
Hotelpachtverträge bejaht. Das Finanzamt hat ge-
gen diese Rechtsansicht allerdings Amtsrevision 
beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) erhoben. Bei 
noch nicht vergebührten Hotelpachtverträgen sollte 
daher sicherheitshalber eine Gebührenanzeige in 
Betracht gezogen werden, da der VwGH die 
Rechtsansicht des BFG nicht teilen muss und des-
sen Entscheidung daher abzuwarten ist.
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Vergütungen für Diensterfindungen 
 
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte jüngst 
über die begünstigte Besteuerung von Vergü-
tungen für Diensterfindungen zu entscheiden. 
Es wurde beurteilt, ob eine gewinnabhängige 
Erfolgsprämie teilweise dem Hälftesteuersatz 
unterliegt. 

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine GmbH, in 
welcher der Revisionswerber als Prokurist und spä-
ter als Geschäftsführer tätig war. Gemeinsam mit 
anderen Mitarbeitern schuf der Betroffene eine 
Diensterfindung, für die 1998 ein Patent angemeldet 
und 2004 die Patentschrift erteilt wurde. 2018 ende-
te der Patentschutz. 

Im strittigen Zeitraum 2016 bis 2018 hatte der Be-
troffene auf Basis des Geschäftsführervertrags eine 
gewinnabhängige Erfolgsprämie in der Höhe von 
7% erhalten, die teilweise auf die Diensterfindung 
zurückzuführen war. Für diese Erfolgsprämie mach-
te er die Anwendung des Hälftesteuersatzes gel-
tend. Das Finanzamt versagte jedoch die Anwen-
dung des Hälftesteuersatzes, da nach Ansicht des 
Finanzamts die gewährte Erfolgsprämie kein ge-
sondertes Entgelt zur Abgeltung der Diensterfindung 
darstellte. Es sei keine besondere Vergütung für 
eine Diensterfindung vereinbart, sondern eine Er-
folgsprämie von 7% festgelegt worden, die dem 
Steuerpflichtigen unabhängig von einer allfälligen 
Diensterfindung zugestanden sei. Das Bundesfi-
nanzgericht (BFG) folgte der Auffassung des Fi-
nanzamts, sodass letztlich der VwGH über den 
Sachverhalt zu entscheiden hatte. 

Begünstigung steht nur dem Erfinder zu 

Sind im Einkommen Einkünfte aus der Verwertung 
patentrechtlich geschützter Erfindungen durch ande-
re Personen enthalten, so ermäßigt sich der Steuer-
satz für diese Einkünfte auf die Hälfte des auf das 
gesamte Einkommen entfallenden Durchschnitts-
steuersatzes. Diese Begünstigung steht nur dem 
Erfinder selbst zu. Der ermäßigte Steuersatz steht 
auch nur für Veranlagungszeiträume zu, für die der 
Patentschutz aufrecht ist. 

Im gegenständlichen Fall ist für die Anwendbarkeit 
des Hälftesteuersatzes entscheidend, ob bzw. in-
wieweit in den Einkünften des Betroffenen Einkünfte 
aus der Verwertung patentrechtlich geschützter 
Erfindungen enthalten sind. Grundsätzlich erfordern 
Einkünfte aus der Verwertung patentrechtlich ge-
schützter Erfindungen einen Kausalzusammenhang 
zwischen der Erfindung und dem Vermögenszu-
wachs in der Form, dass die Einkünfte als Gegen-
leistung für die Einräumung der Verwertungsmög-
lichkeit anzusehen sind. 

Begleitrechnung ist anzustellen 

Der VwGH vertrat im konkreten Fall die Ansicht, 
dass auch eine Vergütung für Diensterfindungen in 
Form einer Gewinnbeteiligung, deren Höhe erfolgs-
abhängig gedeckelt und durch die eine Belastung 
des Dienstgebers aus dem Vergütungsanspruch in 
Verlustjahren ausgeschlossen wird, möglich ist. Ist 
die Diensterfindungsprämie Teil einer allgemeinen 
Erfolgsprämie, die sich nicht an der konkreten Ver-
wertung der Diensterfindung orientiert, dann muss 
für die Anwendung der Halbsatzbegünstigung eine 
Begleitrechnung angestellt werden, inwieweit die 
Erfolgsprämie im jeweiligen Veranlagungsjahr der 
Diensterfindung zuzurechnen ist. In diesem Ausmaß 
ist von einem Kausalzusammenhang zwischen der 
Erfindung und der Prämie auszugehen. Da eine 
solche Begleitrechnung im gegenständlichen Fall 
vorlag, konnte für den kausalen Teil der Erfolgsprä-
mie die Halbsatzbegünstigung in Anspruch genom-
men werden. 

Hinweis 

Sollten Sie in ihrem Arbeitsumfeld mit Diensterfin-
dungen in Berührung kommen, empfehlen wir eine 
frühzeitige Planung und umfassende Beratung, da 
bei der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen neben 
arbeitsrechtlichen Fragestellungen immer auch 
steuerrechtliche Probleme zu berücksichtigen sind. 
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Ort der Geschäftsleitung einer ausländischen GmbH 
 
Der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung 
ist dort, wo der für die Geschäftsleitung ent-
scheidende Wille gebildet wird, somit die für die 
Führung des Unternehmens notwendigen und 
wichtigen Maßnahmen getroffen werden. 

Körperschaften, die im Inland ihre Geschäftsleitung 
oder ihren Sitz haben, sind in Österreich unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtig. Ausschlagge-
bend für den Ort der Geschäftsleitung ist, wo die für 
die Gesellschaft nötigen Maßnahmen von Wichtig-
keit angeordnet und Entscheidungen getroffen wer-
den. Jüngst beschäftigte sich der Verwaltungsge-
richtshof (VwGH) mit der Frage, ob der inländische 
Wohnsitz eines Geschäftsführers als Ort der Ge-
schäftsleitung einer ausländischen GmbH zu qualifi-
zieren und dadurch eine Körperschaftsteuerpflicht 
dieser GmbH im Inland gegeben ist. 

Sachverhalt 

Nach einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die 
Rechtsansicht, dass der Ort der Geschäftsleitung 
einer deutschen GmbH im Inland liege. Haupttätig-
keit der Gesellschaft war die Vermittlung von Ge-
schäftsabschlüssen im Bereich Jagd und Sport-
schützenausrüstung für ein österreichisches Unter-
nehmen, wofür die Gesellschaft eine Vermittlungs-
provision erhielt. Da zum Zeitpunkt der Außenprü-
fung im Keller des inländischen Hauses des Ge-
schäftsführers Waffen, Munition und Vorführobjekte 
gelagert wurden, ging das Finanzamt davon aus, 
dass sich der Ort der Geschäftsleitung der deut-
schen GmbH an diesem inländischen Wohnsitz des 
Geschäftsführers befinde. 
Zudem vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass das 
ehemalige Jugendzimmer des studierenden Sohnes 
im Haus des Geschäftsführers einen Büroraum 
darstelle, da sich darin ein Notebook und ein Tele-
fonanschluss befanden. 

Rechtsansicht des BFG und VwGH 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) gab der gegen den 
Finanzamts-Bescheid erhobenen Beschwerde recht. 
Das Jugendzimmer des Sohnes stelle keinen Büro-
raum dar, kein einziger Gegenstand des Anlage-

vermögens der Gesellschaft befinde sich in diesem 
Raum, auch der im Raum vorgefundene Laptop 
gehöre dem Sohn. Beim Kellerraum handle es sich 
weder um einen Verkaufs- oder Ausstellungsraum 
noch wurden dort Waren gelagert, die an Kunden 
vertrieben wurden. Der Geschäftsführer übte seine 
Tätigkeit im Prüfungszeitraum vergleichbar einem 
Außendienst- bzw. Vertriebsmitarbeiter aus und war 
dazu fast ausschließlich bei Kunden vor Ort oder bei 
der Auftraggeberin tätig. Der Geschäftsführer war 
permanent unterwegs, ein konkreter Tätigkeitsort 
konnte nicht festgemacht werden. Ein fixes Büro 
war für diese Tätigkeit weder erforderlich noch 
zweckmäßig. 

Wenn die Geschäftsleitung dezentralisiert ist, ist 
der Ort der Geschäftsleitung dort, wo sich in 
organisatorischer Hinsicht die bedeutungsvolls-
te Stelle der Leitung und Lenkung befindet. Der 
Geschäftsführer ist einziger Gesellschafter seiner 
deutschen GmbH, welche auch keine Büro- oder 
Vertriebsmitarbeiter beschäftigt. Bei der Beurteilung, 
wo die wichtigen Entscheidungen für den „norma-
len“, also gewöhnlichen laufenden Geschäftsbetrieb 
getroffen werden, ist daher allein auf den Geschäfts-
führer abzustellen. Diese verbringt in der Regel drei 
Tage im Außendienst und zwei Tage in seinem Büro 
bzw. Arbeitsplatz in Deutschland. 

Nach Ansicht des BFG ist davon auszugehen, dass 
an diesen Tagen im Büro die wichtigen Entschei-
dungen bei der Aufarbeitung der Außendiensttätig-
keit und des Posteinganges getroffen werden. Nur 
wenn ein solcher Arbeitsplatz samt Archiv für die 
Geschäftsunterlagen in Deutschland nicht vorhan-
den wäre, könnte man auf den inländischen Wohn-
sitz des Geschäftsführers zurückgreifen. 

Der VwGH bestätigte die Ansicht des BFG und fügte 
hinzu, dass Arbeiten vorbereitender Art sowie Hilfs-
tätigkeiten am Wohnsitz keinen Ort der Geschäfts-
leitung begründen. Der Mittelpunkt der geschäftli-
chen Oberleitung ist dort, wo der für die Geschäfts-
leitung entscheidende Wille gebildet wird, somit die 
für die Führung des Unternehmens notwendigen 
und wichtigen Maßnahmen getroffen werden. 
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